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A .  R einge     w inn 
Zu Ziffer 1
Anzugeben ist der Reingewinn bzw. Verlust 
des im Kalenderjahr 2016 abgeschlossenen 
Geschäftsjahres gemäss Saldo der Erfolgsrech­
nung (ohne Einbezug des Vortrages aus dem 
Vorjahr).
Als Steuerperiode gilt das Geschäftsjahr. Besteu­
ert wird das tatsächlich erzielte Ergebnis. Umfasst 
das Geschäftsjahr mehr oder weniger als 12 
Monate, ist für die Berechnung des steuerbaren 
Reingewinnes daher keine Umrechnung vor­
zunehmen.
Die der Steuererklärung zu Grunde liegende 
Jahresrechnung ist nach den Bestimmungen 
des Obligationenrechts zu erstellen (Art. 957ff 
OR). Dabei gilt insbesondere zu beachten, dass 
nach dem am 1. Juli 1992 in Kraft gesetzten 
revidierten Aktienrecht die Verrechnung von 
Aktiven und Passiven sowie von Aufwand und 
Ertrag unzulässig ist. Der Erfolgsrechnung sind 
daher grundsätzlich alle Erträge gutzuschreiben. 
Abweichungen vom Verrechnungsverbot sind in 
der Jahresrechnung (Anhang) darzulegen.
Nach neuem Rechnungslegungsrecht muss 
der nutzungs- und altersbedingte Wertverlust 
durch Abschreibungen, anderweitige Wertver­
luste müssen durch Wertberichtigungen berück­
sichtigt werden.

Zu Ziffer 2.1.1
Für die Abschreibungen ist das Merkblatt A 
1995 über Abschreibungen auf dem Anlagever­
mögen geschäftlicher Betriebe zu beachten, das 
im Bedarfsfall unentgeltlich bei der kantonalen 
Steuerverwaltung bezogen werden kann. Wert­
berichtigungen sowie Abschreibungen auf den 
Gestehungskosten von Beteiligungen von min­
destens 10% werden dem steuerbaren Gewinn 
zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet 
sind.

Zu Ziffer 2.1.2
Als geschäftsmässig nicht begründete Rück­
stellungen gelten z.B. solche für Eigenversiche­
rung, für zukünftige Aufwendungen oder Inve­
stitionen. Rückstellungsbildungen zu Lasten der 
Erfolgsrechnung sind dagegen zulässig für künf­
tige Forschungs- und Entwicklungsaufträge bis 
zu 10% des steuerbaren Reingewinnes, insge­
samt jedoch höchstens bis zur Äufnung einer 
Rückstellung von 1 Million Franken, wenn kon­
krete Projekte vorliegen und die Absicht besteht, 
die Aufträge an Dritte zu vergeben.

Zu Ziffer 2.1.3
Abschreibungen auf Aktiven, die zum Ausgleich 
von Verlusten aufgewertet wurden, sind nur 
dann abziehbar, wenn die Aufwertungen han­
delsrechtlich zulässig waren und die Verluste 
im Zeitpunkt der Abschreibung verrechenbar 
gewesen wären (vgl. Erläuterungen zu Ziffer 6). 

Abschreibungen auf aufgewerteten Aktiven ent­
fallen zuerst auf den Aufwertungsbetrag (last 
in, first out). Da die Gewinnkorrektur im Hin­
blick auf eine unzulässige Verlustverrechnung 
erfolgt, führt sie nicht zu einer versteuerten stil­
len Reserve.

Zu Ziffer 2.1.4
Als Einlagen in die Reserven sind alle Beträ­
ge anzugeben, die zu Lasten der Erfolgsrech­
nung den offenen Reserven gutgeschrieben wor­
den sind.

Zu Ziffer 2.1.5
Verdeckte Gewinnausschüttungen und 
geschäftsmässig nicht begründete Zuwen-
dungen sind Leistungen an die Gesellschafter/
innen, Genossenschafter/innen oder diesen nahe­
stehende Personen ohne entsprechende Gegen­
leistung. Für die Überprüfung von Leistung und 
Gegenleistung ist der Drittvergleich (Marktwert) 
massgebend.
Als verdeckte Gewinnausschüttungen kommen 
insbesondere folgende der Erfolgsrechnung 
belastete Aufwendungen in Betracht:
–	 nicht geschäftsmässig begründete Entschä­

digungen (z.B. Saläre, Mietzinse, Darle­
henszinsen, Provisionen, Kommissionen, 
Lizenzentschädigungen, Spesenvergütungen, 
Pensionen, soweit sie das übersteigen, was 
unter gleichen Umständen unbeteiligten Drit­
ten gewährt worden wäre);

–	 Aufwendungen für die private Verwen­
dung der Gesellschafter/innen oder Genos­
senschafter/innen, z.B. für private Auto- und 
Liegenschaftskosten, Wohnungsmiete, Versi­
cherungen usw.;

–	 Verrechnungssteuer auf Gewinnausschüt­
tungen und gleichgestellten Leistungen der 
Gesellschaft oder Genossenschaft.

Zu Ziffer 2.1.6
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 
Beteiligungen von mindestens 10% des Grund- 
oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft sind dem steuerbaren 
Gewinn zuzurechnen, wenn eine nachhaltige 
Erholung des Wertes der Beteiligungen eingetre­
ten ist und die seinerzeitige Abschreibung oder 
Wertberichtigung geschäftsmässig nicht mehr 
begründet ist.
Im Umfang der Aufrechnung ist auch eine Kor­
rektur beim Eigenkapital vorzunehmen (Ziff. 14).

Zu Ziffer 2.1.7
Freiwillige Leistungen von Geld und übrigen 
Vermögenswerten an juristische Personen mit 
Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre 

öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecke von 
der Steuerpflicht befreit sind, können nur bis zu 
20% des Reingewinns in Abzug gebracht wer­
den. Im gleichen Umfang abzugsfähig sind ent­
sprechende freiwillige Leistungen an Bund, Kan­
tone, Gemeinden und deren Anstalten.

Zu Ziffer 2.1.8
Die auf verdecktem Eigenkapital (Ziffer 17) 
bezahlten oder gutgeschriebenen Zinsen sind 
Bestandteil des steuerbaren Reingewinnes.

Zu Ziffer 2.2

Verbuchung der Eingänge aus 
Verrechnungssteuer und aus  
ausländischen Quellensteuern:
–	 Verrechnungssteuer: Die zu Lasten der 

Gesellschaft oder Genossenschaft abgezo­
gene Verrechnungssteuer kann bei der Eidg. 
Steuerverwaltung, Abteilung Rückerstattung, 
3003 Bern, zurückverlangt werden, wo auch 
das erforderliche Antragsformular 25 erhält­
lich ist. Voraussetzung des Rückerstattungs­
anspruchs ist, dass die verrechnungssteuer­
belasteten Einkünfte und die rückforderbaren 
Verrechnungssteuerbeträge ordnungsgemä­
ss als Ertrag verbucht werden; es genügt 
nicht, wenn sie nur in der Steuererklärung als 
Ertrag deklariert werden. Vergleiche die von 
der genannten Verwaltung herausgegebenen 
Merkblätter über die Verbuchung der verrech­
nungssteuerbelasteten Einkünfte (Merkblatt 
S-02.104 für doppelte Buchhaltung und Merk­
blatt S‑02.105 für einfache Buchhaltung).

–	 Rückforderbare ausländische Quellen-
steuern: Diese Beträge gehören zum Ertrag 
der ausländischen Kapitalanlagen und sind als 
Ertrag zu verbuchen. Aus praktischen Grün­
den wird es aber den Gesellschaften und 
Genossenschaften freigestellt, sie im Jahre 
des Abzuges oder erst im Jahre der Rücker­
stattung der Erfolgsrechnung gutzuschreiben.

–	 Pauschale Steueranrechnung für auslän-
dische Quellensteuern auf Dividenden, 
Zinsen und Lizenzgebühren aus bestimmten 
Staaten (siehe Merkblatt DA‑M und Formu­
lar DA-2, für Lizenzgebühren Formular DA‑3, 
die beim kantonalen Verrechnungssteueramt 
erhältlich sind). Für die Beiträge der pauscha­
len Steueranrechnung gilt hinsichtlich der 
Verbuchung das Gleiche wie für die rückfor­
derbaren ausländischen Quellensteuern, d.h. 
sie sind spätestens im Jahre des Eingangs als 
Ertrag zu verbuchen.

Zu Ziffer 2.2.1
Erträge aus dem Wegfall der geschäftsmä-
ssigen Begründetheit von Rückstellungen 
sind anzugeben, soweit sie nicht bereits im aus­
gewiesenen Reingewinn enthalten sind.
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Zu Ziffer 2.2.2
Buchgewinne aus der Höherbewertung von 
Grundstücken oder Beteiligungen: Buchge­
winne sind als Erträge der Erfolgsrechnung gut­
zuschreiben. Das Aktienrecht sieht in Artikel 
670 OR vor, dass zur Beseitigung einer Unter­
bilanz Grundstücke oder Beteiligungen bis zum 
Verkehrswert aufgewertet werden dürfen. Der 
Aufwertungsbetrag ist direkt dem Konto «Auf­
wertungsreserve» gutzuschreiben, ist jedoch 
Bestandteil des steuerbaren Reingewinnes.

Zu Ziffer 2.2.3
Unterpreisliche Leistungen an die Gesell-
schafter/innen, Genossenschafter/innen 
oder diesen nahestehende Personen sind 
als verdeckte Gewinnausschüttungen Bestand­
teil des steuerbaren Reingewinnes (Gewinnvor­
wegnahmen). Für die Überprüfung von Leistung 
und Gegenleistung ist der Drittvergleich (Markt­
wert) massgebend.
Als Gewinnvorwegnahmen kommen insbeson­
dere folgende der Erfolgsrechnung nicht gut-
geschriebene Erträge in Betracht:
–	 Gewährung von zinslosen oder zu niedrig ver­

zinslichen Darlehen;
–	 unentgeltliche oder zu billige Erbringung von 

Dienstleistungen oder Überlassung von Ver­
mögenswerten zu Eigentum bzw. Gebrauch.

In diesen Fällen gilt als Gewinnausschüttung das 
Entgelt, das für den gewährten Vorteil von unbe­
teiligten Dritten über das hinaus verlangt worden 
wäre, was die Gesellschafter/innen oder Genos­
senschafter/innen oder die ihnen nahestehenden 
Personen dafür vergüten mussten.

Zu Ziffer 2.2.4
Die Verlegung des Sitzes, der Verwaltung, 
eines Geschäftsbetriebes oder einer Betriebs­
stätte ins Ausland ist der Liquidation gleichge­
stellt. Die Überführung einzelner Aktiven in aus­
ländische Betriebsstätten ist der Veräusserung 
gleichgestellt. Bei beiden Tatbeständen ist die 
Differenz zwischen dem Verkehrswert und dem 
tieferen Gewinnsteuerwert Bestandteil des steu­
erbaren Reingewinnes.

Zu Ziffer 4.1.1
In Vorjahren als geschäftsmässig nicht begrün­
det aufgerechnete Abschreibungen und Rück­
stellungen (Ziffern 2.1.1 und 2.1.2) führten zu 
versteuerten stillen Reserven. Sie können in der 
Berechnungsperiode im Umfang der geschäfts­
mässigen Begründetheit steuerlich nachgeholt 
werden.

Zu den Ziffern 4.1.2 und 4.1.3
Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zu 
Gunsten des eigenen Personals, sofern jede 
zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist. 
Freiwillige Leistungen von Geld und übrigen 
Vermögenswerten an juristische Personen mit 
Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre 
öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecke von 
der Steuerpflicht befreit sind, können bis zu 
20% des Reingewinns in Abzug gebracht wer­
den. Im gleichen Umfang abzugsfähig sind ent­
sprechende freiwillige Leistungen an Bund, Kan­
tone, Gemeinden und deren Anstalten.

Zu Ziffer 4.2.1
In Vorjahren als geschäftsmässig nicht begrün­
det aufgerechnete Abschreibungen und Rück­
stellungen (Ziffern 2.1.1 und 2.1.2) führten zu 
versteuerten stillen Reserven, die Bestandteil des 
steuerbaren Kapitals sind. Werden diese stillen 

Reserven in der Handelsbilanz erfolgswirksam 
aufgelöst, kann diese Auflösung bei der Ermitt­
lung des steuerbaren Reingewinnes in Abzug 
gebracht werden.

Zu Ziffer 4.2.2
Offen ausgewiesene Kapitaleinlagen sowie beim 
Einleger als Gewinn versteuerte verdeckte Kapi­
taleinlagen (z.B. Aufwandüber-nahme durch 
die Muttergesellschaft) sind den Reserven gut­
zuschreiben (Ziffer 14) und nicht Bestandteil des 
steuerbaren Reingewinnes.

Zu Ziffer 6
Vom Reingewinn der Berechnungsperiode 2016 
(Ziffer 5) kann die Summe der Verluste aus den 
vorangegangenen Geschäftsjahren 2009–2015 
abgezogen werden, sofern diese Verluste nicht 
mit in diesen Jahren erzielten Gewinnen verrech­
net werden konnten.

Zu Ziffer 8
Bei teilweiser Steuerpflicht in der Schweiz ist 
eine Ausscheidung des steuerlich massgebenden 
Reingewinnes vorzunehmen. Für Betriebsstät­
ten hat diese Ausscheidung auf Grund von den 
der Steuererklärung beigelegten Betriebsstät­
teabschlüssen zu erfolgen.

Zu Ziffer 9
Bei der Staatssteuer ist unter Umständen für 
die Berechnung des satzbestimmenden Reinge­
winnes bei unter- oder überjährigen Geschäfts­
jahren der gesamte ordentliche Reingewinn auf 
12 Monate (360 Tage) umzurechnen. Verluste 
werden dagegen nicht umgerechnet. Der satz­
bestimmende Reingewinn entspricht der Sum­
me des auf ein Jahr umgerechneten ordent­
lichen Reingewinnes und der ausserordentlichen 
Erfolgsbestandteile (insbesondere Kapital- und 
Aufwertungsgewinne).

Zu Ziffer 11
Für die Berechnung des Beteiligungsabzuges ist 
das Formular 19 auszufüllen.

B .  eigen     K apital      
Das der Gewinnsteuer zu Kontrollzwecken die­
nende Eigenkapital am Ende der Steuerperiode 
oder der Steuerpflicht ist auszuweisen. Das buch­
mässige Eigenkapital, das verdeckte Eigenkapital 
sowie die als Gewinn versteuerten stillen Reser­
ven sind zu deklarieren.

Zu Ziffer 13
Kapitalgesellschaften haben das an den Stich­
tagen im Handelsregister eingetragene einbe­
zahlte Aktien- oder Stammkapital einzusetzen.
Bei Genossenschaften ist, falls Anteilscheine 
herausgegeben wurden, das einbezahlte 
Anteilscheinkapital anzugeben.

Zu Ziffer 14
Die Angaben zu den offenen Reserven beziehen 
sich auf die entsprechenden Bilanzpositionen in 
der Jahresrechnung nach Gewinnverwendung.
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 
haben nach Art. 125 Abs. 3 DGB den in der 
Handelsbilanz ausgewiesenen Bestand der Reser­
ven aus Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen 
im Sinne von Art. 20 Abs. 3 DBG am Ende der 
Steuerperiode oder der Steuerpflicht in der Steu­
ererklärung gesondert auszuweisen.
Bei Genossenschaften, die kein Anteilscheinka­
pital besitzen und in ihrer Jahresrechnung keine 

Reserven ausweisen, sondern den Überschuss 
der Aktiven über die Passiven als Reinvermö­
gen bezeichnen, ist das buchmässige Reinver­
mögen einzusetzen, soweit es aus Einzahlungen 
der Genossenschafter oder aus versteuertem 
Gewinn herrührt.

Zu Ziffer 15
Die Bilanzposition, auf die sich die Aufrechnung 
bezieht, ist genau zu bezeichnen.

Zu Ziffer 16
Gemäss neuem Rechnungslegungsrecht 
(Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 Bst. e OR) sind die eige­
nen Kapitalanteile neu als Minusposten im Eigen­
kapital auszuweisen. Es handelt sich dabei aus­
schliesslich um eine Änderung der Darstellung, 
welche die steuerrechtliche Praxis nicht ändert.

Zu Ziffer 17
Fremdkapital, dem wirtschaftlich die Bedeutung 
von Eigenkapital zukommt, ist Bestandteil des 
steuerlich massgebenden Eigenkapitals. Für die 
Berechnung der höchstzulässigen Fremdfinanzie­
rung sind die banküblichen Belehnungsgrenzen 
heranzuziehen. Die auf verdecktem Eigenkapital 
angefallenen Zinsen stellen verdeckte Gewinn­
ausschüttungen dar und sind unter Ziffer 2.1.7 
zum ausgewiesenen Reingewinn hinzuzurech­
nen. 

Berechnung der direkten 
Bundessteuer
Der Steuersatz für die Steuer auf dem Reinge­
winn beträgt 8,5%. Der Reingewinn wird auf die 
nächsten 100 Fr. abgerundet. 

Straffolgen bei Widerhand-
lungen
Steuerpflichtige, die der Aufforderung zur Ein­
reichung der Steuererklärung oder der dazu 
verlangten Beilagen vorsätzlich oder fahrlässig 
nicht nachkommen, können mit einer Busse bis 
zu 10 000 Fr. belegt werden.

Steuerpflichtige, die vorsätzlich oder fahrlässig 
bewirken, dass eine Veranlagung zu Unrecht 
unterbleibt oder dass eine rechtskräftige 
Veranlagung unvollständig ist, haben die hin­
terzogene Steuer samt Zins nachzuentrichten. 
Sie werden ausserdem mit einer Busse bis zum 
Dreifachen der hinterzogenen Steuer bestraft. 
Bei versuchter Steuerhinterziehung beträgt 
die Busse zwei Drittel der Busse für vorsätzliche 
und vollendete Steuerhinterziehung.

Wer vorsätzlich zu einer Steuerhinterziehung 
anstiftet, Hilfe leistet oder als Vertreter/
in der Steuerpflichtigen eine Steuerhinter-
ziehung bewirkt, wird ohne Rücksicht auf die 
Strafbarkeit der Steuerpflichtigen mit einer Busse 
bis zu 50 000 Fr. bestraft und haftet überdies 
solidarisch für die hinterzogene Steuer.

Wer zum Zwecke einer vollendeten oder 
versuchten Steuerhinterziehung gefälschte, ver­
fälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden wie 
Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen 
oder Bescheinigungen Dritter zur Täuschung 
gebraucht, wird überdies mit Gefängnis oder 
mit Busse bis zu 30 000 Fr. bestraft.


